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 Veröffentlicht am 07.10.1998

Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §20b Abs1 Z3;

Rechtssatz

Die Wahlmöglichkeit im Rahmen einer Gleitzeitregelung läßt es zu, bei Beurteilung der Zweckmäßigkeit einer

Fahrtverbindung mit öffentlichen Beförderungsmitteln die dienstplanmäßige Normaldienstzeit im Rahmen der Gleitzeit

außer Betracht zu lassen. Weder in der Regelung über die gleitende Dienstzeit noch über den Fahrtkostenzuschuß

ndet sich ein gesetzlicher Anhaltspunkt dafür, die Sinnhaftigkeit der Verkehrsverbindung und die Frage des

Zeitverlustes in Relation zu einem fiktiven Dienstplan zu prüfen.
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